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DIREKTION Drit ÖFFENTLICHEN BAUTEN DES KANTONS ZÜRICH 

VERFÜGUNG 

vom 	22. Febru‘zr 1979 

G 5 k Trüllikon. Zivilgemeinde Rudolfingen. Neue Stollenquelle 
G 9 k ( Grundwasserrecht k 7-2 ). Ausscheidung von Schutzzonen. 
G 13 k Genehmigung. 

Mit Beschluss vom 12. Dezember 1978 hat der Gemeinderat Trüllikon 

die Schutzzonen für die neue Stollenquelle ( Grundwasserrecht 

k 7-2 ) festgesetzt. Eigentümerin der Fassung ist die Zivilgemoindo 

Rudelfingen. Die Schutzzonenakten sind vom Amt für Gewässerschutz 

und Wasserbau am 12. Juni 1978 vorgeprüft worden. Am 15. Dezember 

1978 wurden der Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement 

öffentlich aufgelegt. Gemass Rechtskraftbescheinigung des Bezirks-

rates Andelfingen vom 23. Januar 1979 sind gegen die Festsetzung 

der Schutzzonen keine Rechtsmittel eingelegt worden. 

Mit den ausgeschiedenen Schutzzonen, den erlassenen Nutzungsbeschran-

kungen und den zu treffenden Massnahmen sind der Schutz und die Er-

haltung der neuen Stollenquelle gewahrleistet. Der Genehmigung 

der Schutzzonen gemäss § 35 des Einführungsgesetzes zum eidgenös-

sischen Gewässerschutzgesetz steht deshalb nichts entgegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

Dia mit ELschluss des Gemeinderates Trüllikon vom 12. Dezember. 

1978 fesbgesetzten Schutzzonen um die neue Stollencuelle ( Grund-
wasserrecht k 7-2 ) der Zivilgemeinde Rudolfingen werden genehmigt. 

Massgebende Unterlagen : 

Schutz zonenregleelent 	 vo.n 	5. Dezember 1977 

Schutzzonenplan 	vom 	5. Dezember 1977 

Der Gemeinderat Trüllikon wird eingeladen, die Festsetzung 
der Schutzzonen im Grundbuch bei den betroffenen Grundstücken als 

öffentlich-rechtliche Ligentumsbeschrankung anmerken zu lassen und 
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hierüber dem Amt für Gewässerschutz und Wasserbau eine Bescheini-

gung zuzustellen. 

Mitteilung an den Gemeinderat Trüllikon, 8461 Trüllikon, 

die Zivilgemeinde Rudolfingen, 8461 Rudolfingen, das kantonale 

Laboratorium, Postfach,.8030 Zürich, sowie das Amt fr Gewässer-

schutz und Wasserbau. 

Zürich, den 22. Februar 1979 
Eg/mc 

Für den Auszug : 

AMT FUER GEWAESSERSCHUTZ 
UND WASSERBAU 
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